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Die Taxis sind ein Teil des öffentlichen Verkehrs und gelten auch als Visitenkarte Basels. 
Das Taxigesetz, das total revidiert werden soll und zurzeit in der WAK beraten wird, soll laut 
Regierungsrat an das FZA und an das Binnenmarktgesetz angepasst werden. Gleichzeitig 
soll das Image der Taxibetriebe verbessert werden. Neben den gesetzgeberischen 
Massnahmen müssen nach Ansicht der lnterpellantin auch die Standplatzbedingungen 
verbessert werden. Allenfalls ist eine Regelung auf Verordnungsebene notwendig. 

Die lnterpellantin bittet deshalb um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Standplatz badischer Bahnhof: Die Standplätze vor dem Badischen Bahnhof stehen 
sowohl in einer unbefriedigenden Reihenfolge und die Beschilderung erscheint 
ungenügend. Wie gedenkt der Regierungsrat diese Situation unter Berücksichtigung 
der freien Taxiwahl umzugehen? 

2. Standplatz Bahnhof SBB: Die Standplätze am Bahnhof SBB sind für Gäste schwer zu 
finden. Immer wieder warten deshalb Taxifahrerinnen im Fahrverbot vor dem 
Hauptgebäude auf ihre Gäste. Damit erschleichen sie sich einen gewerblichen Vorteil 
gegenüber jenen Taxifahrerinnen, die sich an das Gesetz halten und am 
Taxistandplatz oft vergeblich auf Gäste warten. 

a) Wie gedenkt der Regierungsrat diesem Problem zu begegnen? 

b) Wäre der Regierungsrat bereit, die Taxistandplätze besser auszuschildern (auch 
innerhalb des Bahnhofs)? 

3. Andere Standplätze: An Messen und Grossanlässen werden (u.a. bei der Kaserne) 
Standplätze aufgehoben und nicht durch andere ersetzt. Diese Massnahme erfolgt 
ausgerechnet zu Zeiten, in denen am meisten Taxis gebraucht würden. Wie gedenkt 
der Regierungsrat diesem Problem in Zukunft zu begegnen? 
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